
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 56 (1978)

Heft: 5

Rubrik: Sie fragen - wir antworten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 19.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Sie fragen—
w/r anfivoiten
Afflf-fnformafion

Freiwilliger Verzicht auf Unterhaltsbeiträge
kann spätere Rentenansprüche schmälern
Mein Mann will sich scheiden lassen. Da er
immer sehr gut verdient hat, bitte ich Sie,
mir zu sagen, was ich tun kann, um im Ren-
tenalter wenigstens von seinen hohen AHV-
Beiträgen zu profitieren. Frau R. F., Eloten

Die geschiedene Frau ist nach dem Tode
ihres geschiedenen Mannes der Witwe
gleichgestellt, sofern der Mann ihr ge-
genüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflich-
tet war und die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert hatte.

AHV-Gesetz Art. 23, Abs. 2

Wichtig ist also, Jars der Rchez'Jwngsrzc/her
I/nterhaltsbez'träge festsetzt; ob dieselben
auch bezahlt werJen (können,), spielt keine
Rotte. Fine Fran soffte atso bei Jer .Setzei-

Jung auetz Jann nicht freiwillig auf Unter-
haltsbeiträge verzichten, wenn keine oJer
nzzr geringe Anssz'ctzt besteht, fe etwas von
ihrem Mann zu ertzatten. Dnrctz einen sot-
etzen Verzicht würde sie ihre späteren AUF-
Renten-Ansprüche schmälern/
Die hohen ADF-Reiträge /hres geschieJe-
zzen Mannes werJen sich aber erst nach Jes-
sen FoJ an/ /hre Rente auswirken. Rothen
Sie nach Jer Schez'Jnng eine Ez'werbs-
tätz'gkeit ausüben, hätten Sie wie /eJer-
man Jarau/ auch ADF-Rez'träge zu ent-
richten; anJer/atts schutJen Sie Rez'träge von
mindestens 200 Franken pro Jahr ats söge-
nannte «IVichterwerbsfätige»; wir empfehlen
ihnen, sich bei Jer Gemeinde-Zweigstelle
Jer kantonalen Ausgleichskasse zu melden,
um Rez'tragslücken und damit eine spätere
Rentenkürzung zu vermeiden.
Wenn Sie das 62. Altersfahr erreichen, be-
vor ihr geschiedener Mann stirbt, sind für
ihre Altersrente ausschliesslich ihre eige-
nen Rez'träge massgebend; dabei bleiben im-

merhz'n, wenn es für Sie güngstiger ist, die
(beitragslosen,) Fhe/ahre bei der Rerechnung
des Durchschnittseinkommens ausgeklam-
mert. Nach dem Tode des geschiedenen
Mannes können Sie die Mitberücksichtigung
der AHV-Beiträge des Mannes verlangen,
was wenigstens z'n diesem Zeitpunkt vermut-
lieh zu einer Erhöhung Ihrer Altersrente
führen wird.

Earl Ott

Der Jurisf gibt Auslrunff

Muss die Altersbeihilfe nach dem Tode des

Bezügers zurückerstattet werden?
Ich habe gehört, dass die Altersbeihilfe von
den eigenen Erben zurückerstattet werden
muss, wenn man stirbt. Ist das wirklich
richtig? Wenn das so wäre, so dürfte man
nach meiner. Meinung gar nicht von Alters-
beihilfe sprechen. Dann wäre in Wirklich-
keit nur eine Vorschusszahlung zu Lasten
der Erben vorhanden. Und was sagen die
Erben dazu? Frau M. R. in Z.
Die AUF ist eine Sozialversicherung und
leistet federn, ob arm oder reich, eine sei-
nen früheren Prämienzahlungen entspre-
chende Altersrente. Ganz anders die Alters-
beihüfe Im Kanton Zürich: Sie wird nur an
betagte Personen mit bescheidenem Einkorn-
men ausgerichtet. Die Altersbeihilfe soll die-
sen Retagten durch einen Zustupf zur AUF
ein bestimmtes Mindesteinkommen sichern,
das sie zum Leben benötigen. Die Altersbei-
kilfe stellt also nicht auf eine frühere eigene
Prämienzahlung des Empfängers, sondern
nur auf seine Redürftz'gkeit ab.
Es entspricht dieser Grundidee der Alters-
beihilfe, dass sie wegfällt, wenn der Empfän-
ger nicht mehr bedürftig ist, zum Reispiel,
wez'1 er eine Erbschaft gemacht hat. End es

ist auch folgerichtig, dass die Erben eines
verstorbenen Altersbeihz'lfebezügers die Rei-
kilfe zurückbezahlen müssen, wenn sich

nachträglich herausstellt, dass der Reihilfe-
bezüger damit EapitaZ geäufnet hat. Denn
die Reihilfe war nicht für glückliche Erben,
sondern ausschliesslich für den laufenden
Lebensunterhalt des bedürftigen Rezügers
bestimmt.



Der Bund deckt mz'Z fernen sogenannten Dr-
gänzungs/ez'sZungen den notwendigsten
GrimdZterfar/ /ür Einkommen unter Dr.
8 400.— /ür eine Dinze/person und unter Dr.
22 600.— /ür ein D/zepaar. Dinze/ne Dan-
tene erbringen darüber /zz'nans zusà'Zz/ic/ze

Lewfangen, der Danton Zûrz'c/z beispie/sweise
bis zu einer Dinkommensgrenze von Dr.
9 900.— pro Dinze/person und Dr. 2 4 850.—
pro D/zepaar. Dazu kommen in e/nze/nen
.Stedten and Gemeinden noc/z weitere Ge-
mezndezzzsc/zzzsse.

Trotz der beschriebenen AteZzzr der Zzz-

schüsse müssen dz'e Ergänzungsleistungen
des Bundes von den Drben des .Bezügers
in keinem Fall zurückbezahlt werden. Da-
gegen sind dz'e zasàïz/zc/zen BeiZrags/ez'sZun-

gen der Dantone und Genzez'nden z'n der De-
ge/ zurüc/:zu6eza/z/en, wenn der Dmp/änger
bez" seinem Dode Fernzügen /zz'nter/äss/. Aber
auc/z da gibt es noc/z Einschränkungen. Do

gz'/Z z'nz Danton und z'n der Dtadt Zürzc/z die
Forschri/Z, dass Dz'nder, Ehegatten und —
was sz'cZzer se/Zen z'sZ — D/Zern ez'nes A iters-
Oez'ZzzZ/eOezügers dze von dz'esenz emp/ange-
nen Bez7zz7/eZezsZungen nur zurückbezahZen

müssen, so/ern und sowezï das vom Bezüger
ZzznZerZassene Fernzügen Dr. 20 000.— bei
ezner Dz'nzeZperson oder Dr. 30 000.— bei
ez'nenz verstorbenen D/zegafZen übersteigt.
Da dze DegeZungen von DanZon zu DanZon
und von Dtadt zu Dtadt versc/zz'eden sznd,

erkundigt man szc/z am üesZen üez der A27F-
AusgZeichskasse seines PDo/znüezzr/cs nac/z

den genau ge/Zenden BesZz'mmungen. Dz'e

Adressen dz'eser AusgZeichskassen /indet
man au/ der ZeZzZen Dez'te jedes TeZe/on-
Ouc/zes.

Dr. Zur. 22ans Georg LücZzz'nger

Für gesunde und kranke Tage

Uebungs- und Fitnessgeräte. Sämtliche Hilfen für
Behinderte: Pflegebetten, Heber, Rollstühle, Geh-
hilfen, Stöcke und Gehstützen.
Praktische Geräte, die das Baden, die Toilette
und den Haushalt einfacher und sicherer machen.

Verlangen Sie unsern Katalog Nr. 60.

HifllntinH I Pn Rehabilitationstechnik
UroidircrrUJ Staubstrasse 1

8038 Zürich
Succ. E. Blatter Telefon 01 4514 36

Zum Kreuzworträtsel

Zum erstenmal hab ich mich an einem
Kreuzworträtsel versucht, und ich hoffe, es

sei richtig gelungen. Ihre Rätsel zeichnen
sich dadurch aus, dass sie nur gewöhnliche
Kenntnisse verlangen, ohne langes Nach-
schlagen in Lexika u. a. So macht es Freude,
strengt nicht allzusehr an, und gibt doch

Ansporn, seinen Kopf ein wenig zu brau-.
chen. Drau A. A7., Ad/z'sw'/

Wir /reuen uns', dass Dz'e — bereits z'n der

A/terssiedZung — den Mut ge/unden Zzaüezz,

2/zr erstes DreuzworträtseZ zu /Ösen. Dz'es z'sZ

2/znen auc/z durchaus geZungen. Wir ver/o/-

gen mz'Z unsern Denksportau/gaben genazz

dieses Zz'eZ; vz'e/e Leser wo/Zen nz'c/zZ nzzr

/consumz'eren, sondern z'/zre Denh/ä/zz'ghezt
auc/z aktiv erproben. Dz'e grossen Dez'Zne/z-

merza/z/en zeigen dz'e BeZ/eüz/zez'Z so/c/zer

«C/eüungen».

Wir sind schon lange passionierte Kreuz-

worträtsellöser, aber die Wörter: Erbium,
Einsteinium, Indium und Europium im letz-

ten Rätsel (4/78) sind uns noch nie begeg-
net. M. und D. Dz., TZappersvwl

TaZsäc/z/z'c/z /z'nde z'c/z dz'e Abkürzungen von

c/zemz'sc/zen DZemenZen z'n den DäZse/n auc/i

nz'c/zZ e/eganZ, doc/z Zassen sz'c/z vz'eZe Lücken
mz'Z zwei Buc/zsZaben dam/Z /ü/Zen. Zu/aZZz'g

/zaZ dz'e DedakZz'on vor kurzem ez'n 22eyzze-

Tasc/zenbuc/z (Ar. 4568) «Das grosse Rät-

sel-Lexikon» er/za/Zen, z'n dem drei von den

vz'er durc/z Dz'e beanstandeten DZemenZen ZaZ-

säc/zZz'c/z vorkommen. Fz'eZZez'c/zZ sc/za//en Dz'e

sz'c/z das Buc/z zu Dr. 5.80 an — so können
Dz'e sogar ez'n Go/dvreneZi gewinnen/

Ich finde Dich sehr gut und danke für je-

den einzelnen Beitrag! Das Kreuzworträtsel
dürfte m. E. etwas kniffliger sein, sicher

sind auch ältere «Hirni» noch findig. — Die

Bilder von der Feier in Luzern freuen mich,
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